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Bürger sind dadurch ihrer politischen und bürgerlichen
Rechte, ihres Vaterlandes, ihres Bürgerrechts und
ihrer Güter beraubet; und also laßt sich der Fehler
des Irrthums noch suhlen, nachdem der Irrthum
selbst nicht mehr vorhanden ist.

Bürger Repräsentanten! Das Direktorium ist
überzeugt, daß es Pflicht einer aufgeklarten und gerech-
ten Regierung sey, die falschen Grundsätze bis auf
ihre kleinsten Wurzeln zu verfolgen und sie bis auf
ihre geringsten Wirkungen zu zerstören, dem Volke
die Revolution ganz und denjenigen, bie durch eine
falsche Staatsmaxime gekranket sind, die volle Wie-
dercinsetzung in ihre Rechte zu verschaffen.

In Folge dessen ladet es euch ein, zu erklären,
daß die helvetischen Bürger, welche in Kraft der alten
Gesetze, wegen Rcl giousandcrunq, an ihren politischen,
bürgerlichen und Gemeindsrechten gestraft worden,
gänzlich wieder in die ihnen geraubten Rechte eingesezt
und durch das Gesetz berechtiget seven, dasjenige
wieder zurükzufodern, was ihnen das Gesetz abgeftro-
chcn hat. Und da die einzelnen Begehren, welche
diese Botschaft veranläßet haben, dringend sind, so
ladet es euch ein, dieselbe in schleunige Berathung
zu ziehen.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums

Unterzeichnete Laharpe.
Im Namen des Direktoriums der Generalsek.

Unterzeichnet: Mousson.

Der Minister des Innern an die Verwal,
tlmgskammern über den gegenwärtigen
Zustand des Aumnwesens.

D-e Aufsicht über die Unterstützuiigsanstalten aller
Art, gehört unter die wichtigsten Verrichtungen, die
mir zugetheilt sind. Ihre zwekmässige oder zwekwi
dr ge Beschaffenheit hat einen so entscheidenden Ein-
fluß auf Volksbildung, Sittlichkeit, Erwerbnngsflciß
nnd allgemeinen Wohlstand, daß sie die Gcsez^ebung
sowohl als die Regierung, immer ans eine vorzügliche
Weibe zu beschäftigen verdienen; der erste Schritt da-

zu ist die genaue Kenntlich aller im ganzen Unifange
der R pubiik vorhandenen Anstalten, wodurch bisda
hin sur die Hülselcjstuny der Dürftigen mehr oder
weniger gut gesorgt ward, verbunden mit einer Dar-
steilung des gegenwärtigen Zustandes der Armuth und
ihrer bemerkbarsten Urjache». Aus der Vergleichung
der Bedürfnisse mit den Hülfsanstaiten läßt sich dann
erst die Zwckinässigkeit dieler leftern beurtheilen, und
gründliche Verbesserungsvorschlage herleiten. Ich so«

die euch daher auf, V. A- mich »ach dem httr fol
gmden Plane mit dem Armcnwescn eures Kantons
bekannt zu machen, jedoch so, daß ihr eigentliche Kran-
kensnstalttn, die den Gegenstand einer andern Anfrage

ausmachen werden, nicht darunter begreifet, Wohl
aber diejenigen Hospitäler, die von ihrer u>sprängst-
chen Bestimmung abg wichen, nicht mehr zur Aufnad-
me und Heilung von Kranken, sondern a.s bloße A«
menhäuscr gebraucht werden.

A r m e n v e r s o r g n n g.
Unterstützung von H ü lssb e dü r ftigen,
die u a mitlelb a r a u s dein S t a at sv« r<

mögen bestritten ward.
Ich verstehe hierunter jede Art von Hülfsleistung,

die unter drin Titel von Dürftigkeit und Mangel eig«

ncn Vermögens gegeben werden, unter welchem Na<

inen, für welche Klassen von Menschen, und z» wir
großen Summen dieß auch geschehen seyn mag, und

nehme davon nur aliein Grarificationen, Retraite»,
Pensionen u. d. gl. aus, die für geleistete Dienste w
ryeiil wurden.

Da diese Art von öffentlicher ArnienuntcrstiitzlMg
aus kciueu beständigen Fuß geftüzt war, sondern von

einem Jahr zum andern crerhalte, die Aufsuchung ei-

nes Durchschnittes aber zu mühsam seyn würde, so

mag es hinreichend seyn, den vollständigen Etat der»

selben vom Jahr 1797 einzugeben. Sollte sich aber

aus einer Icichlen Bcrgleichung dieses Jahres mit

den unmittelbar vorhergegangenen, ein auffallender
Unterschied, sey es in steigendem oder abnehmend»»
Vechälcmjft, darstellen, so wünschte ich, daß auch bitt
ser mit wenigem bemerkt würde.

Es versteht sich, daß weder hier noch in irgend

einem der folgenden Verzeichnisse Namen von Personell

zum Vorichein kommen. Wichtig aber ist es, daß die

ertheilten Summen nicht blos im Allgemeinen,^ son

dcrn nach den verschiedenen Klassen der untcrstüzlcn,
als Sladlbürger, Laudlcute, Fremde, Pfarrwittlveu,
Brandbcschädigte, Findelkinder u. s w. angeführt,
daß die gesammte Anzahl aller auf diese Weise Unter-

stuften, das Maximum und Minimum der individuell
len Unterstützungen, und selbst dieDarrcichungsart, od

sie m Geld oder Lebensbedürfnisse» geschehen sey, S"
nau angegeben werde.

Die Verwaltuiigekammer eines Kantons, der vor-

dem der Siz einer aristokratischen Regierung war, nnd

durch die neue Ordnung der Dinge von seinem U«s

fange verloren hat wird diese» Etat auf die ehemals

zu demselben gehörigen Theile der Rcpublss, insoweit

derselben B wohner aus dem Slaalsvermögen runa'-

stüzr worden sind, ausdehnen.^ Jedoch würde die

Eöndcrung der Summen, die für j-den gegenwärtig
bestehenden Kanton hergegeben wurden, auf die

schiebenhett der Bedürjiiiste einiges Licht werfe».

U. Allgemeine Ar m en an stalte», ver m id

telji deren Dürftige entweder
gen dazu bestimmten Häusern unter,



s

halten, oder ans gewissen dafür an-
gewiesenen Fond 6 unterstüzt wurden.

Dahin gehören diejenigen Spithaler, die von
Krankenanstalten, was ste ursprünglich waren, nichts
mehr als den Namen übrig behalten haben — Ar,
bcitshäuscr, mean irgendwo deren existircn — Waisen-
hauser, die nicht wahres Gemeinrigenthum waren
sondern eine allgemeine Bestimmung hatten, oder von
rechtsivegen haben sollten ^ Fonds, die von ehemals
eingezozncn geistlichen Stiftungen zur Armeuversor-

l gang ansgewurfen worden, wie Pfründe», Brodons-
theilnngen in den Klöstern reformirlcr Kantone li. s. w.

Was von dergleichen Anstalten, nicht kraft poli
tischer Vorrechte, sondern als unbestreitbares Eigen-
thnni für die Gcmeiudsbürger b stimmt war, kömmt
nicht in diese, sondern in die folgende Rubrik zu
stehen.

Die Beschreibung dieser Anstalten, besonders de-

rcr, die für steh ein Ganzes ausmachen, wünsche ich
mit vorzüglicher Genauigkeit ausgeführt zu sehen, in-
dem sie zur Grundlage ihrer künftigen Verwaltung
dienen soll. Ohne eine treue Darstellung ihrer gan-
jen innern Einrichtung laßt sich nicht mischen, in wie
weit si« in ihrer gegenwärtigen Gestalt erhalten wer
den können, oder welche Abänderungen zu einer des
fern Erreichung ihres Zweckes führe» würden. Der
Betrag ihrer Fonds, die Art ihrer Einkünfte, die An-
Zahl und Art der Dürftigen die gan; oder zum Theil,
vermittelst derselben versorgt wurden, die Weise der
Unterstützung, das erfooeeliche Personale, und über-
Haupt das Wesentliche ihreft Administration sollte voll
ständig dargelegt werden. Da die darüber geführten
Rechnungen ohne Zweifel bei den Stiftungen selbst
niedergelegt sind, so wird es den Lerwalmngskam
»lern der Kantone, in denen sie existlreu, ein ieichtes
seyn, die verlangten Etats zu liefern; sollten sie aber
jur Vervollständigung Berichte und Erläuterungen
von dein Sitze ihrer vormahligen Regierungen her ein?
zuziehen haben, so werden ste sich an die Vcrwaltungs-
kaminer des ehemaligen Hauptoclcs wenden.

Hichcr rechne ich auch diejenige Unterstützung
die unter katholischen Glaubensgenossen ans Kloster»,
Abteyen und geistiichen Stiftungen von jeder Art
Dürftigen zugekommen ist, und wünschte dieselben da,
wo darüber Rechnung geführt worden, genau, sonst
aber wenigstens den allgemeinen lieberschlag, mir An-
silyrung der Menge von Unterstüztcn, und der Unter-
stntzungsweise angegeben zu sehe».

O Armeuver sorgung von Seite der G e-

m e i n d e n.

Allgemein galt bisdahin der Grnndsaz, daß jede
Gemeinde für die Uuterstnkung ihrer dürttigcn Mit-
güeder zu sorgen habe. Bei der Abfordening des
hier verlangten Verzeichnisses, werdet ihr ihnen, P.
A>/ erklären, daß ihre Verpflichtung dieselbe bleibe,

und daß diese Maaßregel keine andere Absicht habe,
als eine genaue Kenntniß dcs gelammten, Armenwe-
sens in der ganzen Republik einzusammeln.

Zu dem End« wünschte ich von jeder Gemeinde
folgenden Etat zu empfangen: Betrag ihres Armen»
gutes — worinn die Besitzungen desselben bestehen;
vorzüglich um zu wissen, was davon in Zehnten, Bo»
denzinsen n. s w. liegt; nur im Allgemeinen — wo
kem Arniengut vorhanden, oder dasselbe für die Be-
dürfnisse nicht binreichcnd ist Art und Weise wie die
Beiträge zur Arm> nunkcrstützung erhoben werden, ob
allein von den Gemeindebnrgcrn oder auch von d>«
Insasse», als Auflage von den Grundstücken, Vermö-
genssteuer :c. t —

Totalsumme der Armenaiis'agen jeder Gemeinde
vom Jahr 1797. ^ Gesummte Anzahl der in diesem
Jahr Unterstüztcn. — Unterstntzungsart ob dieselbe in
Geld, Lebensbedürfnissen, Kleidungsstücken:c geschehe.

Erhaltung der Dürftigen durch einzelne Gemeuid-
burger in ihren Häusern, oder sogenannter Umgang —
Von wem das Arniengut bisdahin verwaltet die Nn»
kerflutznng bewilligt und vertheilt, die Armcnsieucr
ausgeschrieben, und wo über das Ganze Rechnung ab-
gelegt wurde. Indem es von der äußersten Wichtig-
keit ist, die Zunahme oder Verminderung der Armuth
zu bemerken, aber die Zusammenstellung der verschie-
denen Anzahl von Untcrstüftcii von mehrcrn Jahren
her nicht überall ausführbar seyn könnte, so mag es

genug seyn, die Totalsiunme der Armenauslagcn von
jedem der zulezc verfloßnen zwanzig Jahre zur Ver-
gleichuiig anszicheben.

Da in manchen Städten das Armengut der Ge-
meindbürger nichr in einem einzigen, allen gemein-
schaftlichcn Fond, sondern in dem Vermögen der
einzelnen Zünfte bestand, so ist die von diesen leztern
ausgehende Arincnvcrsorgung ebenfalls unter dieser
Rubrik begriffen.

Um die Ausführung dieser Arbeit zu erleichtern,
und die erfoderliche Vollständigkeit und Genauigkeit
zu bezwecken, werdet Ihr, B. A. die verschiedenen
Gegenstände dieser Angaben, jeder einzelnen Gc-
meinde in einfachen und bestimmten Fragen vorlegen
lassen, dieselben nach deuLokalvechaltnisscumodificiren,
und wo es Euch zu fruchtbaren Resultaten zu fuhren
scheint, allenfalls erweitern, auch bei dieser'Gelegen-
heit Euch nach dem Zustande der Strasscnbettclci in
eucrm Kanton sorgfältig erkundigen.

O. Privatansialtcn zur Armennntersiützung.
Hichcr gehören alle wohlthätigen Gesellschaften

jeder Art, die sich zur Unterhaltung von Dürftigen,
Erricht eng von Armenschulen, Arbeitsam îalten u. dgl.
freiwillig vereinigt haben, und noch in Wirksamkeit
sind. Obgleich hier die Regierung nickt zu eben der
genauen Nachfrage, wie bei öffentlichen Unlerstül-ungs-
ansialccn berechtigt ist, so werden doch die Vorsteher
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Derselben Wn Zwek dieser lejtern zu gut einsehen und
billigen,, Ms daß sie nicht gern alle die Aufschlüsse,
die ihr von ihnen verlangen werdet, hergeben sollten.
Wer ohne sich in die umständliche Zergliederung ein-
zulassen, die bei den unter den vorigen Rubriken cnt-
haltenen Nachrichten unentbehrlich ist, so wird doch
eine kurze Darstellung dieser Anstalten mit Recht in
einem Bericht über den ganzen Umfang des Armenwe-
sens erwartet; zudem trift man bei mehrern derselben
auf ganz eigenthümliche und vortrefiiche Einrichtungen,
die zur weitern Benutzung angeführt und aufgestellt
zu werden verdienen.

Die Unterstützung, welche verschiedene Corpora-
tionen, Innungen u. s. w. ihren dürftigen Berufsge-
nossen zukommeil lassen und die zu dem Ende getroffe-
nen Anstalten finden hier ebenfalls ihren Plaz.

Die Ausübung der Wohlthätigkeit von Seite jedes
einzelnen Bürgers ist zwar keiner Berechnung unter-
worsen und soll es auch ihrer Natur nach nicht seyn.
Jedoch würden einige allgemeine Bemerkungen über
das Maaß und die Weise der individuellen Armenun-
terstützung, die Beschreibung der den Dürftigen offen
stehenden Hülfsquellen um so viel vollständiger machen.

Bei der Aufnchmung des Armenetats von den
einzelnen Gemeinden werdet Ihr, B. A., zugleich die
Beobachtungen sachkundiger Männer über die allsallfi
geil Veränderungen des Armenzustandes in den leztcrn
Zeiten, die vorzüglichsten Quellen der Armuth, die
Ursachen ihrer Zunahme oder Verminderung und die
passendsten Mittel derselben zu begegnen, sorgfaltig
einsammeln und Euch besonders nach neuen, für die
Classe der Dürstigen zu eröffnenden Erwerbungsquel-
len erkundigen. Die einzige Unterstützung, die dem
arbeitsfähigen Armen gebührt, besteht in der Versor-
gung mit Arbeit, wodurch er sein Auskommen erhalte;
die Ausfindigmachung von bisher unbeuuzten, aber
sichern Industriezweigen, die für diese Menschenclasse
z vekmässig und zugleich den örtlichen Verhältnissen
jeder Gegend angemessen seyn, ist daher ein Gegen-
stand, der eure vorzügliche Aufmerksamkeit verdient.

Mit dieser Uebersicht des Armenwescns in euerrn
Kanton wird sehr schjklich eine Beschreibung auch
derjenigen Unter stützungsan stalten verbunden,
welche nicht sowol für eigentliche Mine als vielmehr
zum Schadenersaz, und zur Hülfsleistung in besondern
Unglükssällen oder für gewisse Verhältnisse des bür-
gerlichen Lebens bestimmt lind von den Theilnehmern
selbst errichtet sind, als Witwenkassen, Dienstenkassen,
.Leichkassen, Brand- und Viehassekuranzanstalten und
andre dieser Art. Ihr werdet also euern Bericht
auch auf diese Institute, insofern deren bei Euch vor-

Die Materialien zu diesem gesummten GemMe
werdet Ihr, B. A., zunächst bei ihren sichersten Quell
len aufsuchen; allein die sorgfaltige Einsammlung der-
selben ist noch nicht der wichtigste Theil euers Aufi
trags; aller Gebrauch, der sich davon machen läßt,
hängt gröstentheils von der Art ab, wie Ihr sie wer-
det zusainmenziehn, ins Reine bringen und anordnen
lassen. Ich ersuche Euch daher, dieses leztcre Ge^

schäft nur ausgezeichnet fähigen und mit dergleichen
Arbeiten vertrauten Männern zu übergeben. Vollßäw
digkeit und äusserste Genauigkeit in den verlangten
Angaben, Wegiassung des Ueberstüfsigen, ohne etwas
Brauchbares abzuschneiden, Zusammenstellung des

Aehnlichen, und überhaupt eine solche Anordnung,
die leichte Ueberblicke gewähren, sind die Erfodernisse
des Armenetats, so wie ich ihn von Euch erwarte.
Dazu wird die tabellarische Form, wenigstens für ge-

wisse Theile ganz unentbehrlich seyn; und ich würde
Euch gern diese allerdings weitumfassende Arbeit durch

Mittheilung einer solchen Vorschrift verkürzt und er-

leichtert haben, wenn die Menge und Verschiedenheit
der mannigfaltigen Armcnanstaltcn in der Republik,
und selbst die Uubekanntheit vieler derselben dieß er-

laubt hatte.

Von Euch selbst, B. A., wenn Ihr Euch auf
diesem Wege mit dem Armenwesen eures Kantons
werdet bekannt gemacht haben, hoffe ich die ange-

messensten und auf die Eigenthümlichkeiten des Kam
tons und der Menschen gegründete Vorschläge zur

Erhaltung des Zwàâfflgen und zur Verbesserung des

Fehlerhaften zu euw fangen. Ihr fühlet unstreitig die

Wichtigkeit eures Auftrages, so wie ich mit Euch den

ganzen Umfang desselben und die Schwierigkeiten sei-

ncr Ausführung fühle; allein ohne die dadurch zu ver-

schassende Uebersicht zu besitzen, ist an keine wahre

Vervollkommnung der Unterstü-ungsanstaltcn im M
gemeinen zu denken. Ich fodcre Euch daher zu einer

genauen und pünktlichen Erfüllung, und nur in W

fern zur Beschleunigung auf, als dieselbe mit der noth-

wendigen Vollständigkeit und Richtigkeit in den Am

gaben vereinbar ist. Alle Zwischenfragen, die Ihr »u

einer vollkommnen Erreichung des dabei vorgesezten

Zweckes air mich zu rhun, für gut finden möget,
werde ich immer sogleich und mit Vergnügen beam-

Worten.
Noch muß ich Euch wiederholt darauf aufmerkjam

machen, daß die nothwendigen Anfragen über Privat-
anstalten, besonders aber rwer die Armcnversorgung
der Gemeinden auf eine Weise geschehen, die keinerm

rt von Besorgniß icher anderweitige Disposition ihres

Handen sind, ausdehnen, und mich mit ihrer Dauer,cr.oellcn k nue, sondern die eigc

ihrem Umfange, ihrer Verwaltungsart und ihrem ge-^ällcht derselben ms Lwyt stelle.

geuwartigen Zustande so genau wie möglich bekanutj
«achen.

Unterz. der Minister des Jnnem
Rengger.
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